
Unterstützung im Asylverfahren: Anhörung, Protokoll 
und Begleitung  

Wie Sie sicherlich wissen, wird in Rheinland-Pfalz die Asylantragsstellung von geflüchteten 
Menschen, die im sogenannten EASY GAP verfahren vor der Antragsstellung in die 
Kommunen verteilt wurden, derzeit verstärkt nachgeholt. Oft sind Antragsstellung und 
Anhörung an einem Tag. Zur Steigerung der bearbeiteten Anträge, bedient sich das BAMF 
unterschiedlicher Instrumente. Unter anderem wurden Anhörung und Entscheidung getrennt 
und sogenannten Entscheidungszentren eingerichtet, in denen über Asylanträge nach 
Aktenvorlage entschieden wird. Der Entscheider oder die Entscheiderin hat die 
antragsstellende Person demnach nicht selbst angehört. Das führt dazu, dass das Protokoll zur 
Anhörung mehr als sonst an Bedeutung gewinnt.  

 Was ist wichtig? 

-          Nicht auf die Rückübersetzung des Anhörungsprotokolls verzichten (§ 25 AsylG). Auf 
Übersetzungsfehler hinweisen. Gibt es besonders auffällige oder grobe Übersetzungsfehler, 
kann Beschwerde eingereicht werden. Das BAMF ist an Qualitätsverbesserung interessiert. 

-          Ein eigener Sprachmittler kann zur Anhörung mitgebracht werden (§ 17 AsylG). Hier ist 
besondere Achtsamkeit bei der Auswahl der Person und ihrer Rolle geboten! Jedoch wird 
der Einsatz eigener Sprachmittler oft als besonders Hilfreich beschrieben, da so auf 
Übersetzungsfehler schneller hingewiesen werden kann. 

-          Sie können uns sollten das Protokoll der Anhörung nach Zustellung erneut auf 
Übersetzungsfehler und Vollständigkeit prüfen und Ergänzungen sowie Richtigstellungen 
schriftlich nachreichen. Das BAMF muss diese zur Kenntnis nehmen.  

-          Auch ist die Begleitung zu der Anhörung möglich. § 14 Abs. 4 VwVfG 
(Verwaltungsverfahrensgesetzt) erlaubt es dem Beteiligten eines Verwaltungsverfahrens mit 
einem Beistand zu erscheinen. Der Beistand hat in der Regel eine grundsätzliche Erlaubnis 
zur Teilnahme. Allerdings ist im § 25 AsylG festgehalten, dass der Zutritt zur Anhörung für 
andere Personen in Ausnahmefällen zu gewähren ist. Welche Rechtsgrundlage greift, ist 
rechtlich nicht endgültig geklärt. In der Regel wird aber der Beistand vom BAMF zugelassen. 
Auch hier ist eine klare Rollenklärung wichtig!  

Am aller Wichtigsten: Suche Sie bitte stets die Unterstützung hauptamtlicher 
Verfahrensberaterinnen und Verfahrensberater!!! 
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